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(Für die Richtigkeit und Aktualität aller Aussagen kann trotz sorgfältiger Zusammentragung keine Haftung übernommen werden.) 
 

 

 
 

Pensionszusage an GGF mit Hinterbliebenen-
versorgung zu Gunsten der nichtehelichen 
Lebensgefährtin 
 
Urteil des BFH vom 29.November 2000 (I R 90/99) 
 
zu § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG  
 
Wenn eine Kapitalgesellschaft ihrem Gesellschafter-Geschäftsführer eine 
Pensionszusage erteilt, die für dessen Todesfall eine Versorgung zugunsten der 
nichtehelichen Lebensgefährtin des Geschäftsführers beinhaltet, so liegt nicht 
notwendig eine verdeckte Gewinnausschüttung vor. 
 
Vielmehr ist im konkreten Einzelfall zu prüfen, ob die Zusage der 
Hinterbliebenenversorgung durch das Gesellschaftsverhältnis oder durch das 
Anstellungsverhältnis veranlasst worden ist. 
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